
BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststel
lung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung 

der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 187 vom 26. Juni 2014) 

Auf Seite 46, Artikel 21, Absatz 17: 

anstatt:  „Der Mitgliedstaat kann die Durchführung der Stadtentwicklungsbeihilfe einer betrauten Einrichtung 
übertragen.“ 

muss es heißen: „Der Mitgliedstaat kann die Durchführung der Risikofinanzierungsmaßnahme einer betrauten Einrich
tung übertragen.“  
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